
 

Bekanntmachung  

über die Einteilung des Wahlgebietes Lemgo  

in Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2025 

 

Der Wahlausschuss hat gem. § 4 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz NRW am 04. November 

2024 die Einteilung des Wahlgebietes Lemgo in 20 Wahlbezirke entsprechend der nachfol-

gend aufgeführten Wahlbezirkseinteilung für die Kommunalwahl 2025 in NRW beschlossen. 

Die Zuordnung der Staßen zu den Wahlbezirken erfolgt auf der Basis der Wahlbezirksein-

teilung. 

 

Der Wahlausschuss beschließt, den 20 Wahlbezirken folgende Bezeichnungen zuzuordnen: 

001                    Lemgo – Ost 

002                    Lemgo – Nord/Ost 

003                    Lemgo – Spiegelberg 

004                    Lemgo - Mitte II 

005                    Lemgo - Süd II 

006                    Lemgo - Süd I 

007                    Lemgo - Laubke 

008                    Lemgo - Mitte I 

009                    Lemgo - West 

010                    Lemgo - Nord/West 

011                    Lemgo - Nord 

012                    Lüerdissen/Luherheide 

013                    Brake - Ost 

014                    Brake - Mitte 

015                    Brake - Süd 

016                    Hörstmar/Trophagen 

017                    Voßheide/Wiembeck/Wahmbeck 

018                    Entrup/Leese/Rhiene 

019                    Brüntorf/Matorf/Kirchheide 

020                    Lieme 
 

Nach § 5 Kommunalwahlgesetz teilt der Bürgermeister die Wahlbezirke in Stimmbezirke 

ein, soweit erforderlich. Die Einteilung der Stimmbezirke erfolgt aufgrund der räumlichen 

Größe der Wahlbezirke.  

Der Wahlbezirk 017 Voßheide/Wiembeck/Wahmbeck wird in die Stimmbezirke 171 Voß-

heide/Wiembeck und 172 Wahmbeck eingeteilt. 

Der Wahlbezirk 018 Entrup/Leese/Rhiene wird in die Stimmbezirke 181 Entrup, 182 Leese 

und 183 Rhiene eingeteilt. 

Aus organisatorischen Gründen werden 10 Briefwahlvorstände gebildet. 

Lemgo, 10.11.2024 

 

Gez. 

Markus Baier 

(Bürgermeister) 


